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V o r b l a t t  
zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchensteuerordnungen 

 

A. Problemlage und Zielsetzung 
Die Angemessenheit des besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe wurde in den vergangenen 
Jahren nicht nur unter grundsätzlichen Gesichtspunkten diskutiert, sondern auch mit Blick auf die Höhe der 
zu zahlenden Beträge. Nach Berechnungen der Evangelischen Kirche in Deutschland entspricht die gel-
tende Tabelle nicht mehr der verfassungsrechtlichen Vorgabe der Orientierung an dem typisierten Lebens-
führungsaufwand in Höhe von einem Drittel des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens beider Part-
ner.  
 

B. Lösungsvorschlag 
Durch die Steuerkommissionen der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Verbands der Diözesen 
Deutschlands wurde beschlossen, die Kirchgeldtabelle in der Weise anzupassen, dass alle Stufengrenzen 
um 10.000 Euro angehoben werden. Hierdurch wird erreicht, dass der Orientierungsmaßstab nahezu exakt 
eingehalten wird (Abweichung im Mittel von ca. 1,3 %). 
 
Um wie vorgesehen die Umstellung bundesweit zum 01.01.2022 zu ermöglichen, ist eine Behandlung in 
drei Lesungen erforderlich. 
 
C. Alternativen 
Keine 
 
 
D. Finanzielle Auswirkungen 
EKD-weit führt die Anpassung der Kirchgeldtabelle zu einem Minderaufkommen von brutto 18 und netto 
28 % des Kirchgeldaufkommens. Dies dürfte für die EKHN Mindereinnahmen von 2 – 3 Mio. Euro entspre-
chen 
 

E. Beteiligung 
Das RPA wurde gemäß § 8 Rechnungsprüfungsamtsgesetz um Stellungnahme gebeten. Die Stellung-
nahme wird in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 
 

F. Anlage  
Gesetzentwurf 
 
 
Federführender Referent: Oberkirchenrat Kanert 
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Entwurf (21.09.2021) 

 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der Kirchensteuerordnungen 

Vom… 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung der Kirchensteuerordnung für die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau im Bereich 

des Landes Hessen 

Die Kirchensteuerordnung für die Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau im Bereich des Landes Hessen 
in der Fassung vom 24. November 1970 (ABl. 1970 
S. 193), zuletzt geändert am 19. November 2014 (ABl. 
2014 S. 500), wird wie folgt geändert: 

Die Kirchgeldtabelle für Gemeindeglieder in glaubens-
verschiedener Ehe [Anlage zu § 2 Absatz 2] wird durch 
die in dem Anhang zu diesem Kirchengesetz abge-
druckte Kirchgeldtabelle ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung der Kirchensteuerordnung für die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau im Bereich 

des Landes Rheinland-Pfalz 

Die Kirchensteuerordnung für die Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau im Bereich des Landes Rhein-
land-Pfalz vom 29. November 1971 (ABl. 1971 S. 471), 
zuletzt geändert am 25. November 2016 (ABl. 2017 S. 
6), wird wie folgt geändert: 

Die Tabelle für das besondere Kirchgeld gemäß § 2 
Abs. 2 b [Anlage zu § 2 Absatz 3] wird durch die in dem 
Anhang zu diesem Kirchengesetz abgedruckte Tabelle 
ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung der Kirchensteuerordnung für die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau im Bereich 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Kirchensteuerordnung für die Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau im Bereich des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 30. November 2018 (ABl. 2018 S. 
370) wird wie folgt geändert: 

Die Kirchgeldtabelle für Gemeindeglieder in glaubens-
verschiedener Ehe [Anlage zu § 2 Absatz 2] wird durch 
die in dem Anhang zu diesem Kirchengesetz abge-
druckte Kirchgeldtabelle ersetzt. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Anhang 
 
 

Stufe 

Bemessungsgrundlage 
(Gemeinsam zu versteuerndes Einkommen unter  
sinngemäßer Anwendung des § 51a Abs. 2 EStG) 

jährliches besonderes 
Kirchgeld 

Stufenuntergrenze Stufenobergrenze 

1 40.000 47.499 96 
2 47.500 59.999 156 
3 60.000 72.499 276 
4 72.500 84.999 396 
5 85.000 97.499 540 
6 97.500 109.999 696 
7 110.000 134.999 840 
8 135.000 159.999 1.200 
9 160.000 184.999 1.560 
10 185.000 209.999 1.860 
11 210.000 259.999 2.220 
12 260.000 309.999 2.940 
13 310.000   3.600 

 
 
 
 
 
 
 


